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VERBAND öSTERREICHISCHER VERSICHERUNGSMAKLER 

Im Hause des öGV 
~ERIAND ÖSTERREICHISCHEll 
~EasICHEIIUNG5""KI.EIl 

Telefon: 0222 / 587 36 33/21 DW 

A-lOlO Wien, Eschenbachgasse 11 

Telefax: 587 01 92 

An das 
Präsidium des Nationalrats 

Dr. Karl-Renner-Ring 3 
1017 Wien 

i GtMliIt GES§LZENTWU~~ 
Zl. _._ .. _._ ......... 1::::.(. ......... -CI::: 119 ............ . 

Wien, 1994 01 25 

Dalum: 2 t JAN. 1994. cl, 
Verteilt ...... J.~ .... f.~.~.~ ... ~~.~ ................ . 

Betrifft: 
Stellungnahme zum Entwurf versicherungsvertragsgesetz 
GZ 10.213/70-1 2/1993 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Anlage übersenden wir Ihnen 25 Exepmlare unserer Begutach­
tung zu o.e. Gesetzesentwurf. 

Wir verbleiben 

mit vorzüglicher Hochachtung 
VERBAND ÖSTERREICHISCHER VERSICHERUNGSMAKLER 

Dr. Franz AUST e.h. Dipl.Ing.Christian SIEGL e.h. 
Obmann Schriftführer 

Beilagen 
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~ 
VERBAND öSTERREICHISCHER VERSICHERUNGSMAKLER 

\'EltUND OSTEUElClllSCHEII 
\'lIlSICHEIlUHOSWAItUIl 

Im Hause des öGV 

Telefon: 0222 / 587 36 33 / 21 DW 

Bundesministerium fUr Justiz 

z. H. Herrn SCh Dr. Helmuth Tades 

Museumstraße 7 

1070 Wien 

A-IOlO Wien, Eschenbachgasse 11 

Telefax: 587 01 92 

24. Januar 1994 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf Versicherungsvertragsgesetzes 

Sehr geehrter Herr Sektionschef! 

Wir begrUßen die BemUhungen des BMJ durch die Änderung des VersVG das 

aus der Deregulierung der Versicherungsaufsicht resultierende Defizit 

im Konsumentenschutz zu kompensieren. Bevor wir jedoch zu den einzel­

nen Punkten des Entwurfes Stellung nehmen, erlauben wir uns ~inen 

* allgemeinen Hinweis 

Durch die Schaffung der Allgemeinen Bedingungen fUr die Sachversi­

cherung (ABS) im Jahre 1971 wurde das VersVG in einem weiten Bereich 

ergänzt, bzw., soweit es sich um halbzwingende Vorschriften des 

VersVG gehandelt hat, auch modifiziert. Ein Teil der Bestimmungen 

bringt dem Versicherungsnehmer Vorteile durch Verbesserung seiner 

Rechtsstellung (z.B. die "erweiterte Einlösungsklausel" gern. 

Art. 4 (2) ABS) oder zumindest durch Klarstellungen 

(z.B. Art. 10 ABS). Diese Bestimmungen sollten in das VersVG Uber­

nommen werden, damit sich der kommende "Bedingungswettbewerb" auf 

die Produktgestaltung (primäre Risikoumschreibung und sekundäre Ri­

sikoabgrenzung) beschränkt und nicht auch rein versicherungsver­

tragsrechtliche Elemente umfaßt. 

DemgegenUber sollten allerdings auch Benachteiligungen der Versiche­

rungsnehmer, wie sie derzeit durch die ABS vorgesehen sind, im 

VersVG ausdrUcklich als unzulässig erklärt werden. Wir denken dabei 

vor allem an die Schlechterstellung des Versicherungsnehmers bei der 

KUndigung nach einem Schadensfall durch Art. 14 (1) a) ABS, weil 

eine Verzögerung der Anerkennung eines begrUndeten Ersatzanspruches 
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in der Praxis kaum je beweisbar ist. Eine "Waffengleichheit" zwi­

schen Versicherungsnehmer und Versicherer wird auch durch die Zif­

fern 36, 38 und 40 nur teilweise hergestellt, denn die Aufhebung von 

§ 96 Abs. 3, von § 113, zweiter Satz und § 158 Abs. 3 betrifft nur 

das Prämienschicksal im Falle der KUndigung von Feuer-, Hagel- und 

Haftpflichtversicherungsverträgen, gilt also nicht fUr alle anderen 

im VersVG nicht ausdrUcklich genannten Versicherungssparten. Dies 

gilt analog auch fUr die "Bestimmungen gern. den Ziffern 37, 39 und 

42. Eine KUndigung im Schadensfall sollte fUr Versicherungsnehmer 

und Versicherer unter den gleichen Voraussetzungen und den gleichen 

prämienmäßigen Konsequenzen möglich sein; eine Schlechterstellung, 

wie sie bisher durch Art. 14 (1) a) ABS oder auch beispielsweise 

durch Art. 12.2.1. AHVB 1993 (Allgemeine Bedingungen fUr die Haft­

pflichtversicherung) erfolgt, sollte in Hinkunft nicht mehr möglich 

sein. 

Zu Ziffer 9 (§ 11. Abs. 1): Der besseren Verständlichkeit halber. 

sollten im ersten Halbsatz die Worte unabhängig davon durch auch dann 

ersetzt werden, sodaß dieser wie folgt lauten wUrde: "Die Fä77igkeit 

tritt jedoch auch dann ein, wenn ....... " 

Zu Ziff. 11 (§ lla): Die Neuregelung gewährt ein Recht auf Einsicht­

nahme nur in ärztliche Gutachten. Im Hinblick auf diese Beschränkung 

erscheint es Uberlegenswert, dieses Recht nicht dem Versicherungsneh­

mer bzw. Versicherten persönlich, sondern dessen "Vertrauensarzt" ein­

zuräumen, weil dieser erforderlichenfalls im Gutachten enthaltene ne­

gative Fakten im Interesse der Betroffenen "filtern" mUß. 

Zu Ziff. 40: Das Abgehen vom strengen Grundsatz der "Unteilbarkeit der 

Prämie" ist, aus den in den "Erläuterungen" erwähnten GrUnden durchaus 

zu begrUßen. Dies gilt primär fUr den Bereich des "Massengeschäftes" 

(nur hier spielt der Konsumentenschutz eine Rolle), fUr Versicherur.~s­

verträge betreffend gewerbliche, oder gar industrielle Großrisken hin­

gegen nicht ohne Vorbehalt (z. B. im Hinblick auf RUckversicherungs­

verträge). Die vorgesehene Möglichkeit derartigen versicherungstech~i­

schen Schwierigkeiten durch "Sonderbestimmungen" zu begegnen. er­

scheint uns zu unbestimmt. Ebenso problematisch beurteilen wir die 

vorgesehene Konventiona7strafe (GeschäftsgebUhr); eine Lösung dieses 

Problems erblicken wir in der Verankerung einer Kurztarifstaffel i~ 

VersVG, wie sie ja auch bereits in den "Erläuterungen" unter der Be­

zeichnung "Kurzfristprämie" erwähnt wird. 
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ad. Ziff. 27 - 29: Wir beg rUßen die Neuregelung der Rechte und Pflich­

ten des Versicherungsagenten, vor allem aber auch die Definition des 

Versicherungsagenten im neugeschaffenen § 43, Abs. 2; aus systemati­

schen GrUnden sollte jedoch diese Begriffsbestimmung der bisherigen 

Regelung als Abs. 1 des § 43 vorangestellt werden. 

DarUber hinaus schlagen wir vor, auch die immer größere Bedeutung er­
langende Tätigkeit der Versicherungsmakler im VersVG zu regeln und 

daher 

* die Uberschrift des vierten Kapitels von Versicherungsagenten auf 

Versicherungsvermittler zu ändern und 

* folgende Bestimmungen als § 48a anzufUgen: 

(1) Versicherungsmakler ist, wer als Handelsmäkler, ohne an ein Ver­

sicherungsunternehmen wirtschaftlich gebunden zu sein, Versiche­

rungsverträge vermittelt. Dabei ist es gleichgUltig, ob er von 

seinem Versicherungsschutz suchenden Auftraggeber fUr einen ein­

zelnen Geschäftsfa7l, oder ständig beauftragt ist. 

(2) Trotz Tätigkeit fUr beide Seiten des Versicherungsvertrages hat 

der Versicherungsmakler in erster Linie die Interessen seines 

Auftraggebers zu wahren 

(3) Im Verhältnis zum Versicherer hat der Versicherungsmakler vor 

allem jene Interessen zu wahren, die auch ein Versicherungsneh­

mer selbst vor und nach dem Abschluß des Versicherungsvertrages 

dem Versicherer gegenUber zu beachten hat. Im besonderen ist der 

Versicherungsmakler verpflichtet, den Versicherer bei der Ver­

tragsanbahnung Uber ihm bekannte oder erkennbare besondere Risi­

ken zu informieren. 

Diese Vorschläge entsprechen - in gekUrzter Form - jenen, die wir zum 

Entwurf des Maklergesetzes gemacht haben. Wir halten die Definition 

des Versicherungsmaklers und die Beschreibung seiner doppelten Rechts­

beziehung im VersVG deshalb fUr notwendig, weil er ja gewissermaßen. 

das "Pendant" zum hier geregelten Versicherungsagenten darstellt. so­

daß dessen Funktion als ErfUllungsgehilfe des Versicherers klarer her­

vortritt. Es sei dahingestellt, ob dadurch nicht eine separate Rege­

lung im Maklergesetz entbehrlich wird, da einerseits das Berufsbild 

des Versicherungsmaklers in der Berufsordnung detailliert geregelt is: 

und andererseits fUr eine gesetzliche Regelung der CourtageansprUche 

gegenUber den Versicherern (weder aus deren Sicht, noch aus jener un­

seres Verbandes) ein akuter Regelungsbedarf besteht. 
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FUr eine Regelung des Versicherungsmaklers im VersVG spricht auch die 

langjährige Praxis der bekannten deutschen Autoren Prö 7ss/Mart in, die 

diesen Problemkreis als "Anhang zu §§ 43 - 48. Der Versicherungsmak-

7er" in dem inzwischen bei Beck in der 25. Auflage erschienenen Kurz­

kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz behandeln. 

Wir hoffen, mit dieser Stellungnahme, von der wir wunschgemäß 25 Exem­

plare dem Präsidium des Nationalrates Ubermitteln, einen konstruktiven 

Beitrag zu Ihren BemUhungen geleistet zu haben und stehen Ihnen jeder­

zeit gerne fUr weitere RUckfragen und auch zur Mitarbeit im Arbeits­

kreis zur VerfUgung. 

Mit den besten Empfehlungen 

VERBAND öSTERREICHISCHER VERSICHERUNGSMAKL~~ 

,/ //"'­vr---
Dr~ranz AUST 

(Obmann) 

/ 
DiP~~ 

(SchriftfUhrer) 
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